
P a r l a m e n t a r i s c h e  B ü r g e r i n i t i a t i v e

betreffend 

Seitens der Einbringer:innen wird das Vorliegen einer Bundeskompetenz in 

folgender Hinsicht angenommen: 

Dieses Anliegen wurde bis zur Einbringung im Nationalrat von Bürger:innen 

mit ihrer Unterschrift unterstützt. 

(Anm.: zumindest 500 rechtsgültige Unterschriften müssen für die Einbringung im 

Nationalrat vorliegen.) 

Anliegen 

Der Nationalrat wird ersucht, 


	Parlamentarische Bürgerinitiative 

	Text2: Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft fallen gemäß Art 11 Abs 1 Z 1 B-VG in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes.
	Text3: 
	Text4: klare und transparente Richtlinien für die Bewilligung der Beibehaltung der Staatsbürgerschaft zu erstellen, um sie auf ein erreichbares Niveau zu bringen. Wir schlagen dafür einen demonstrativen Kriterienkatalog vor, der sowohl die Bindung zu Österreich, als auch die Gründe für die fremde Staatsbürgerschaft berücksichtigt:

Nachweisbare Verbundenheit zu Österreich, z.B. durch
o regelmäßige Aufenthalte
o persönlichen Verkehr mit Angehörigen
o Besitz von Eigentum, wie Liegenschaften oder Unternehmensanteilen
o abgeleisteten Grundwehr- oder Zivildienst
o Kenntnisse der deutschen Sprache

Gründe für die fremde Staatsbürgerschaft, z.B. durch
o rechtmäßigen Aufenthalt seit mindestens fünf Jahren
o Einschränkungen im Aufenthaltsstatus
o Notwendigkeit für das berufliche Fortkommen
o Nachteilige Auswirkungen auf das Familienleben oder die Vermögenssituation

Ein konkreter Vorschlag für eine Novellierung des StbG 1985 ist angehängt.

	Text1: Klare und erreichbare Kriterien für die Beibehaltung der Staatsbürgerschaft


